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Das Ehegattensplitting im Einkommensteuerrecht 
wird in der öffentlichen Diskussion immer wieder 

in Frage gestellt. Es wird häufi g davon gesprochen, 
dass das Splitting-Verfahren nur den „Trauschein“ 
begünstige, familienpolitisch aber wenig effektiv sei. 
Darüber hinaus steht die geltende Ehegattenbesteu-
erung im Verdacht, die traditionelle „Hausfrauenehe“ 
zu fördern. 

Um die Argumente besser einschätzen zu können, 
behandelt dieser Beitrag die Wirkungs weise des Split-
ting-Verfahrens. Zunächst wird der Frage nachgegan-
gen, wie ein Splittingeffekt bei der Zusammenveranla-
gung von Ehegatten entsteht. Des Weiteren wird der 
rechnerische Zusammenhang zwischen der Höhe des 
Splittingeffekts und der Höhe des Grundfreibetrags 
sowie den anderen Eckwerten des Einkommensteu-
ertarifs analysiert. Der theoretischen Herleitung des 
Splittingeffekts werden jeweils die empirischen Ergeb-
nisse aus der Mikrosimulationsforschung gegenüber-
gestellt.

Feststellung der Steuerbelastung über die
Einkommensteuerveranlagung

Die tarifl iche Steuerbelastung eines Steuerpfl ich-
tigen wird auf der Grundlage des im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung ermittelten „zu ver-
steuernden Einkommens“ berechnet. Dieses „zu ver-
steuernde Einkommen“ ist die entscheidende Größe 
für die Bestimmung des vom Steuerpfl ichtigen zu zah-
lenden Steuerbetrags, der mit der Tarifformel in § 32a 
Einkommensteuergesetz (EStG) für den jeweiligen Ver-
anlagungszeitraum ausgerechnet wird (vgl. Kasten).

Die tabellarische Gegenüberstellung der Beträge 
für das zu versteuernde Einkommen eines (nicht ver-
heirateten) Steuerpfl ichtigen mit der tarifl ichen Ein-

kommensteuer wird in der so genannten Grundtabelle 
(vgl. Tabelle 1) vorgenommen1. In einem Beispielsfall 
eines Steuerpfl ichtigen mit einem zu versteuernden 
Einkommen von 30 000 Euro im Jahr 2005 beträgt die 
zu zahlende Einkommensteuer demnach 5807 Euro. 
Das sind 19,4% des Einkommens (dieser Prozentwert 
ist in der Tabelle 1 als „Durchschnittssteuersatz“ an-
gegeben)2.

Zusammenveranlagung von Ehegatten

Die Zusammenveranlagung von Ehegatten stellt 
einen Sonderfall der Einkommensteuer veranlagung 
dar. Sie ergibt sich aus der vom Verfassungsrecht 
geprägten Stellung der Ehe als „Gemeinschaft des 
Erwerbs und Verbrauchs, in der ein Ehegatte an den 
Einkünften und Lasten des anderen wirtschaftlich 
jeweils zur Hälfte teilhat“3. In dieser grundrechtlich 
besonders geschützten Ehegemeinschaft (siehe Art. 6 
Abs. 1 Grundgesetz (GG)) sollen allein die Ehegatten 
über die interne Aufteilung der Einkünfteerzielung 
entscheiden und dem staatlichen Fiskus gegenüber 
als eine Gemeinschaft mit ihrem gemeinsam erzielten 
Einkommen auftreten.

Zur Besteuerung des von Ehepaaren erworbenen 
Einkommens sieht deshalb das deutsche Einkommen-
steuergesetz als Regelfall die Zusammenveranlagung 
vor (§ 26 Abs. 3 EStG). Das Ehepaar wird dabei ge-
meinsam als ein Steuerpfl ichtiger behandelt. Nach der 
Vorschrift in § 26b EStG werden bei der Zusammen-
veranlagung alle Einkünfte, die die Ehegatten erzielt 
haben, zusammengerechnet, so dass nur ein gemein-
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1 Für die Berechnung der Einkommensteuer kommt seit 2004 der 
stufenlose Steuertarif zur Anwen dung. Ebenso gibt es seither keine 
amtlichen Steuertabellen mehr. Für die von privatwirtschaftlichen 
Verlagen erstellten Steuertabellen, die zur Begrenzung des Umfangs 
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2 Zur Vereinfachung der Analyse wird in diesem Beitrag von den 
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Kirchensteuer) abgesehen.

3 Vgl. BVerfGE 61, 319 (345).
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sam zu versteuerndes Einkommen ermittelt wird, über 
das die tarifl iche Steuerbelastung bestimmt wird4. 
Ansonsten kommen die gleichen Rechenschritte wie 
bei der Einzelveranlagung zur Anwendung. Soweit das 
Steuerrecht Höchstbeträge für den Sonderausgaben-
abzug oder Freibeträge vorsieht, werden diese bei der 
gemeinsamen Veranlagung von zwei Personen in der 
Regel verdoppelt5.

Die Zusammenveranlagung ist auch erforderlich, um 
die verfassungsrechtlich gebotene Gleichbehandlung 
der steuerpfl ichtigen Ehepaare wirksam umzusetzen. 
Nach dem Gleich heitsgrundsatz in Art. 3 GG müssen 
Ehepaare mit gleichem Gesamteinkommen steuerlich 
gleich belastet werden, und zwar unabhängig von 
der Verteilung der erzielten Individualein kommen6. 

Es liegt auf der Hand, dass der Gleichheitsgrundsatz 
die Ermittlung der tarifl ichen Steuerbelastung auf der 
Basis des gemeinsamen Einkommens und damit die 
Zusammen rechnung der Einkünfte der Ehepartner zu 
einem Gesamteinkommen voraussetzt.

Progression im Einkommensteuertarif

Die Zusammenrechnung von zwei Einkommen im 
Rahmen der Zusammenveranlagung führt jedoch 
nicht nur zu einem höheren Steuerbetrag, sondern 
würde bei Anwendung der Grundtabelle auch einen 
höheren Durchschnittssteuersatz zur Folge haben. Wie 
Tabelle 1 zeigt, liegt bei einem Einkommen von z.B. 
30 000 Euro der Durchschnittssteuersatz bei 19,4%, 
beim doppelten Einkommensbetrag von 60 000 Euro 
ist der Durchschnittssteuersatz bereits auf 28,8% 
gestiegen. Dieser Anstieg der Durchschnittssteuer-
belastung (Progression) wird im geltenden Tarif zu 
einem großen Teil durch den Grund freibetrag erzeugt. 
Die ansteigenden Grenzsteuersätze oberhalb des 
Grundfreibetrags abschnitts verstärken dabei die pro-
gressive Wirkung des Tarifs. 

Die Progression führt dazu, dass nicht nur bei glei-
chen, sondern auch bei unterschiedlichen Einkom-
mensbeiträgen der Ehegatten der Steuerbetrag auf 
die Einkommenssumme stets größer als die Steuer-
betragssumme auf die Einzeleinkommen wäre, wenn 
die Grundtabelle zur Anwendung käme. Aus Sicht aller 
Doppelverdiener-Ehepaare wäre somit die Anwen-
dung der Grundtabelle nur mit steuerlichen Nachteilen 
verbunden. Alle Ehepaare mit beiderseitigen Einkünf-
ten würden sich für die rechtlich zulässigen getrennten 
Veranlagungen entscheiden. Insofern würde die vom 

Einkommensteuertarif 2005 
nach § 32a Abs. 1 EStG

„Die tarifl iche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu 
versteuernden Einkommen. Sie beträgt … jeweils in Euro für zu 
versteuerndes Einkommen

1. bis 7664 Euro (Grundfreibetrag):   0;

2. von 7665 Euro bis 12 739 Euro:    (883,74 * y + 1500) * y;

3. von 12 740 Euro bis 52 151 Euro: (228,74 * z + 2397) * z + 989;

4. von 52 152 Euro an:                         0,42 * x – 7914.

„y“ ist ein Zehntausendstel des 7664 Euro übersteigenden Teils 
des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuern-
den Einkommens. „z“ ist ein Zehntausendstel des 12 739 Euro 
übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerun-
deten zu versteuernden Einkommens. „x“ ist das auf einen vollen 
Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. Der sich 
ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag 
abzurunden.“

4 Abweichend von dieser Regel können verheiratete Personen jeder-
zeit eine getrennte Veranlagung wie Unverheiratete wählen (vgl. § 26a 
EStG). Die Inanspruchnahme dieser Regelung kann bei bestimmten 
Einkommen wie z.B. bei Lohnersatzleistungen, die dem Progressions-
vorbehalt unterliegen, insgesamt günstiger sein.

5 Bei einer Zusammenveranlagung von Ehegatten werden bestimmte 
Abzugs- und Freibeträge wie z.B. die Vorsorgepauschale oder der 
Sparer-Freibetrag verdoppelt, so dass bei bestimmten Einkommens-
konstellationen mit einer Zusammenveranlagung zusätzliche steuer-
senkende Effekte gegenüber der Einzelveranlagung auftreten können. 
Diese Bestimmungen betreffen jedoch ausschließlich die Feststellung 
der Höhe des zu versteuernden Einkommens und nicht das Splitting-
Verfahren, so dass diese Effekte in dieser Erörterung ausgeblendet 
bleiben.

6 Vgl. S. H o m b u rg : Das einkommensteuerliche Ehegattensplitting, 
in: Steuer und Wirtschaft, 3/2000, S. 268; sowie W. S c h e r f : Das 
Ehegattensplitting aus fi nanzwissenschaftlicher Sicht, in: Steuer und 
Wirtschaft, 3/2000, S. 272 f.

Tabelle 1
Auszug aus der Grundtabelle und Splittingtabelle 

Zu ver�
steuerndes
Einkommen

Grundtabelle Splittingtabelle Splitting-
effekt im
Alleinver-
dienerfall1

Tarifl iche
Einkom-

mensteuer

Durch-
schnitts-

steuersatz

Tarifl iche
Einkom-

mensteuer

Durch-
schnitts-

steuersatz

Euro Euro % Euro % Euro

7 664 0 - 0 - 0

10 000 398 4,0    0 - 398

15 328 1 624 10,6    0 - 1 624

20 000 2 850  14,3    796 4,0 2 054

30 000 5 807 19,4    3 084 10,3    2 723

40 000 9 223  23,1    5 700 14,3    3 523

50 000 13 096    26,2    8 542 17,1    4 554

60 000 17 286      28,8    11 614   19,4    5 672

70 000 21 486  30,7    14 916   21,3    6 570

80 000 25 686 32,1    18 446  23,1    7 240

90 000 29 886     33,2    22 204  24,7    7 682

100 000 34 086    34,1    26 192 26,2    7 894

110 000 38 286   34,8    30 372 27,6    7 914

120 000 42 486       35,4    34 572   28,8    7 914

130 000 46 686 35,9    38 772 29,8    7 914

140 000 50 886 36,3    42 972 30,7    7 914

150 000 55 086 36,7    47 172 31,4    7 914

1 Differenz Grund-/Splittingtabelle.
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Gesetz als Regelfall vorgesehene Zusammenveranla-
gung von Ehegatten ins Leere laufen.

Zusammenveranlagung erfordert
spezielle Tarifanwendung

Diese progressionsbedingten Nachteile für Ehepaa-
re bei der Anwendung der Grundtabelle waren Anlass 
für die Einführung einer adäquaten Tarifanwendungs-
vorschrift im Jahr 1958, die als Splitting-Verfahren 
bezeichnet wird. Wie in Deutschland häufi ger der Fall, 
wurde diese notwendige Rechtsanpassung vom Bun-
desverfassungsgericht veranlasst7. 

In der Tarifvorschrift des § 32a Abs. 5 EStG wird 
das Splitting-Verfahren sinngemäß wie folgt defi niert: 
Die von Ehegatten zu zahlende Einkommensteuer 
beträgt das Zweifache des Steuerbetrags, der sich für 
die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkom-
mens ergibt. Im Kern geht es also darum, dass das 
Gesamteinkommen beider Ehepartner halbiert wird 
und fi ktiv jeder Partner die ihm zugerechnete Hälfte 
des gemeinsamen Einkommens nach der Grundtabel-
le versteuert. Aus der fi ktiven Mittelung des Gesamt-
einkommens leitet sich das Wort „Splitting-Verfahren“ 
ab. Das Splitting-Verfahren stellt somit für Ehegatten 
mit beiderseitigen Einkünften sicher, dass die Zusam-
menveranlagung zu keiner höheren Steuerlast als ge-
trennte Veranlagungen führt.

Um die Splittingberechnung nicht in jedem Veranla-
gungsfall durchführen zu müssen, wird eine spezielle 
Splittingtabelle für zusammen veranlagte Ehegatten 
aufgestellt. Die Splittingtabelle (vgl. Tabelle 1) hat 
folgenden rechnerischen Zusammenhang zur Grund-
tabelle: 

• Ausgangswert ist das gemeinsam zu versteuernde 
Einkommen,

• das gemeinsam zu versteuernde Einkommen wird 
halbiert, 

• auf diese Hälfte wird der Steuerbetrag nach der 
Grundtabelle bestimmt,

• dieser Steuerbetrag wird verdoppelt,

• der verdoppelte Steuerbetrag ist die Einkommen-
steuer auf den Ausgangswert.

Splittingeffekt im Alleinverdienerfall

Bei Ehepaaren mit beider seits gleich hohen Ein-
kommen entsteht durch das Splitting-Verfahren kein 
steuerlicher Unterschied zur getrennten Veranlagung, 
weil die Halbierung des Gesamteinkommens zur Be-
rechnung der tarifl ichen Steuer lediglich die zuvor er-
folgte Addition zum Gesamteinkommen zurücknimmt. 
Dagegen tritt in Fällen mit unterschiedlichen Einkom-
menshöhen, insbesondere im Alleinverdienerfall, ein 
steuerreduzierender Splittingeffekt gegenüber der 
getrennten Veranlagung auf. Beispielsweise wird ein 
Einkommen eines verheirateten Alleinverdieners von 
60 000 Euro, das zugleich das gesamte gemeinsame 
Einkommen des Ehepaars darstellt, nach der Splitting-
tabelle mit 11 614 Euro Steuern belastet (vgl. Tabelle 
1). Wäre der Einkommensbezieher nicht verheiratet 
und würde er einzeln veranlagt, müsste er bei einem 
Einkommen von 60 000 Euro nach der Grundtabelle 
Steuern in Höhe von 17 286 Euro entrichten (vgl. 
Tabelle 1). Die Differenz von 5672 Euro ist der steuer-
reduzierende Splitting effekt durch das Splitting-Ver-
fahren. Der Splittingeffekt entsteht bereits bei kleinen 
Einkommen. Mit zunehmendem Einkommen steigt 
er rasch an. Bei einem zu versteuernden Einkommen 
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Tarifl iche Einkommensteuer (Tarif 2005): Grund� und Splittingtabelle

7 Vgl. K l a u s  Vo g e l :  Besteuerung von Eheleuten und Verfassungs-
recht, in: Steuer und Wirtschaft, 3/1999, S. 201.
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von 104 304 Euro erreicht der Splittingeffekt seinen 
Höchstwert von 7914 Euro nach dem Tarif 2005. 
Wichtig ist jedoch hervorzuheben, dass der Splitting-
effekt in dieser Höhe nur in reinen Alleinverdiener-Ehen 
auftreten kann.

In Abbildung 1 werden die Steuerbeträge nach der 
Grundtabelle und nach der Splitting tabelle graphisch 
dargestellt. Der Abstand beider Graphen entspricht 
dem Splittingeffekt im Alleinverdienerfall. Ab dem 
Einkommen von 104 304 Euro verlaufen beide Gra-
phen parallel, der Abstand bzw. der Splittingeffekt 
beträgt 7914 Euro und wird auch bei noch höheren 
Einkommen nicht größer. In diesem Bereich entspricht 
die Steigung beider Graphen 42%; das ist der Höchst-
steuersatz des Tarifs 2005. 

Splittingeffekt bei Doppelverdienern

In Abbildung 2 wird dargestellt, zu welchem Effekt 
das Splitting-Verfahren führt, wenn beide Ehegatten 
zum Gesamteinkommen beitragen, ihre Einzeleinkom-
men jedoch ungleich hoch sind. Als Beispielsfall wird 
zunächst ein Ehepaar mit einem Gesamteinkommen 
von 60 000 Euro betrachtet, bei dem der Ehegatte A 
12 000 Euro (20%) und Ehegatte B 48 000 Euro (80%) 
zum Gesamteinkommen beitragen. 

Der Splittingeffekt ergibt sich hier aus einem Ver-
gleich der getrennten Besteuerung der Einkommen 
des Ehegatten A und B nach der Grundtabelle. Bei 
einer solchen getrennten Veranlagung wären auf 
das kleinere Einkommen 816 Euro, auf das größere 
Einkommen 12 285 Euro, in der Summe demnach 

13 101 Euro Steuern zu zahlen. Nach der Splitting-
tabelle liegt die Steuerbelastung auf das Gesamtein-
kommen bei 11 614 Euro. Die Differenz beider Steu-
erbeträge ergibt in diesem Fall einen Splittingeffekt in 
Höhe von 1487 Euro.

Der Splittingeffekt im reinen Alleinverdienerfall mit 
dem gleichen Gesamteinkommen von 60 000 Euro ist 
wesentlich höher und beträgt 5672 Euro (vgl. Tabelle 
1). Schon durch einen kleinen Hinzuverdienst eines 
Ehegatten – im Beispiel 20% des Gesamteinkommens 
von 60 000 Euro – reduziert sich der Splittingeffekt 
deutlich. Er liegt mit 1487 Euro nur noch auf einem 
Niveau von 26% im Vergleich zum Alleinverdienerfall.

Je größer der relative Hinzuverdienst wird, desto ge-
ringer wird der Splittingeffekt. Bei einem Einkommens-
verhältnis von ein Drittel zu zwei Dritteln, bei dem der 
Ehegatte A 20 000 Euro und Ehegatte B 40 000 Euro 
zum Gesamteinkommen von 60 000 Euro beitragen, 
liegt der Splittingeffekt bei nur noch 459 Euro. Das 
sind lediglich 8% des Splittingeffekts, der bei einem 
Alleinverdienst von 60 000 Euro auftritt.

Es ist zu erkennen, dass der Splittingeffekt des 
Alleinverdienerfalls (Einkommensverhältnis 100:0) 
deutlich zurückgeht, wenn ein Teil des gemeinsamen 
Einkommens vom anderen Partner beigesteuert wird. 
Für Ehepaare mit einem Jahresgesamteinkommen von 
50 000 Euro – was dem volkswirtschaftlichen Durch-
schnitt von Doppelverdienern nahe kommt – und 
einem Verdienstverhältnis von 60:40 liegt der Splitting-
effekt bei lediglich rund 100 Euro im Jahr. 

Abbildung 2
Splittingeffekt in Abhängigkeit vom Gesamteinkommen 

bei unterschiedlichen Einkommensbeiträgen der Ehepartner (Tarif 2005)
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Bedeutung des Splittingeffekts für Familien

Ein wesentlicher Grund für das Auftreten eines 
Splittingeffekts durch einseitig verteilte Einkünfte 
dürfte darin liegen, dass ein Ehepartner die Betreuung 
der Kinder übernimmt (z.B. im zeitlich befristeten Er-
ziehungsurlaub) und in dieser Phase seine Erwerbstä-
tigkeit ruhen lässt. Diese Plausibilitätsüberlegung wird 
durch empirische Unter suchungen bestätigt. Moderne 
empirische Untersuchungsmethoden setzen auf der 
Mikroebene der steuerlichen Daten an. Der entstehen-
de Splittingeffekt wird dabei anhand der konkreten In-
formationen über die individuellen Einkommenshöhen 
und -aufteilungen in den Datensätzen der Steuerpfl ich-
tigen analysiert. Hierfür stehen die anonymisierten Da-
tensätze der Lohn- und Einkommensteuer statistik zur 
Verfügung.

Eine im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) vorgenommene mikro analytische Untersuchung 
der auf die Struktur- und Niveauverhältnisse des Jah-
res 2003 fortge schriebenen steuerstatistischen Daten-
sätze hat ergeben, dass vom gesamten Splittingeffekt 
zwei Drittel auf Ehepaare mit kindergeldberechtigten 
Kindern entfallen8. Die ergänzende Auswertung des 
Sozio-ökonomischen Panels durch das DIW zeigt, 
dass sich das restliche Drittel des effektiv wirkenden 
Splittingeffekts im Jahr 2003 zu einem Großteil bei 
älteren Ehepaaren niederschlägt, bei denen die Kinder 
„aus dem Haus“ sind. Auch die vom Verfasser dieses 
Beitrags selbst vorgenommenen Analysen der steuer-
statistischen Einzelinformationen über die älteren 
steuerpfl ichtigen Ehepaare mit Splitting effekt bestäti-
gen dieses Ergebnis.

Insgesamt entfallen rund 90% des auftretenden 
Splittingeffekts auf Ehepaare, die Kinder haben und 
bei denen ein Partner nicht oder nur eingeschränkt er-
werbstätig ist. Lediglich rund 10% des Splittingeffekts 
schlagen sich bei Ehepaaren ohne Kinder nieder. Mit 
Blick auf die Ausgangsfrage dieses Beitrags kann 
daher festgestellt werden, dass vom Splittingeffekt 
hauptsächlich die Familien mit Kindern profi tieren, 
obwohl das Splitting-Verfahren rechtlich nur an der 
Zusammenveranlagung von Ehepaaren anknüpft. 
Befürchtungen, dass eine „Schiefl age zwischen Ehe-
förderung einerseits und Familienentlastung anderer-
seits“9 bestehe, sind daher unbegründet.

Ergänzende steuerstatistische Untersuchungen der 
auf Dauer kinderlosen Ehepaare mit Splittingeffekt 
zeigen, dass bei rund einem Drittel dieser Fälle außer-
gewöhnliche Belastungen und Pauschbeträge (für be-
hinderte Menschen usw.) steuerlich geltend gemacht 
werden. In diesen Härten dürfte ein unveränderbarer 
Grund dafür vorliegen, dass sich die Einkommens-
erzielung nur auf einen Partner konzentriert.

Daneben trägt auch die hohe Arbeitslosigkeit dazu 
bei, dass in vielen Ehen ein Einkommen ausbleibt. Der 
in diesen Fällen entstehende Splittingeffekt schafft 
die Voraussetzung dafür, dass diese Ehepaare keine 
höhere Steuerlast als andere Ehepaare mit gleichem 
Gesamt einkommen, jedoch zwei Einkommensbezie-
hern, tragen müssen. Dadurch wird sicherge stellt, 
dass der Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG auch in 
Bezug auf steuerpfl ichtige Ehe paare eingehalten wird. 

Weil der Splittingeffekt kein ausbleibendes Einkom-
men kompensiert, kann auch nicht von einer Förde-
rung der „Hausfrauenehen“ gesprochen werden. Aus 
diesem Grund ist es auch falsch, anstelle „Splitting-
effekt“ das Wort „Splitting vorteil“ zu gebrauchen. Der 
Hauptgrund für den Splittingeffekt ist schließlich ein 
Nachteil, der darin besteht, dass ein Ehepaar nur über 
ein Einkommen verfügt.

Tarifl iche Determinanten des Splittingeffekts

Was sind nun aber die tarifl ichen Determinanten des 
Splittingeffektes? Die Tarifformel für die Grundtabelle 
ist in § 32a Abs. 1 EStG kodifi ziert und wird im Kasten 
wiedergegeben (die grafi sche Darstellung der Steuer-
betragsfunktion fi ndet sich in Abbildung 1). Der Tarif ist 
in vier Abschnitte untergliedert:

• Grundfreibetragszone bis 7664 Euro,

• Progressionszone I: 7665 Euro � 12 739 Euro,

• Progressionszone II: 12 740 Euro � 52 151 Euro,

• Proportionalzone ab 52 152 Euro.

Für ein Einkommen ab 52 152 Euro wird der Steuer-
betrag der Grundtabelle ermittelt, indem zunächst das 
gesamte Einkommen mit dem Höchststeuersatz 42% 
multipliziert wird. Von diesem Produkt wird dann der 
feste Betrag von 7914 Euro subtrahiert (vgl. Tarifformel 
in § 32a Abs. 1 EStG). Dieser Abzugsbetrag im vierten 
Abschnitt der Tarifformel stellt die Steuerersparnis dar, 
die für hohe Einkommen durch den Grundfreibetrag 
und die niedrigeren Grenzsteuersätze im Progressi-
onsbereich entstehen.

8 Vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): Untersu-
chung zu den Wirkungen der gegenwärtigen Ehegattenbesteuerung 
auf Grundlage von fortgeschriebenen Einzeldaten der Einkommen-
steuerstatistik, Projektbericht 2 zur Forschungskooperation „Mikro-
simulation“ mit dem Bundesministerium der Finanzen, Berlin, Januar 
2003, S. 27, 64.

9 Vgl. F r a n z i s k a  Vo l l m e r : Das Ehegattensplitting ist antastbar, in: 
Gewerkschaftliche Monatshefte, 7-8/2004, S. 427.
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Da das Splitting-Verfahren vorsieht, dass auf die 
Hälfte des gemeinsamen Ehegatten einkommens 
die Tarifformel zwei Mal angewandt wird, führt 
dies bei hinreichend hohem Einkommen (mehr als 
2 * 52 152 Euro = 104 304 Euro) zu dem Ergebnis, 
dass der Abzugsbetrag von 7914 Euro ein zweites Mal 
wirksam wird. Daher entspricht der Abzugsbetrag von 
7914 Euro im Tarif 2005 auch dem maximalen Splittin-
geffekt im Alleinverdienerfall (vgl. Tabelle 1).

Die Entwicklung des maximalen Splittingeffekts 
kann daher anhand der Parameter untersucht werden, 
welche die Höhe des Abzugsbetrags bestimmen. In 
der Tabelle 2 sind hierzu die Grundfreibeträge, Ein-
gangssteuersätze, Höchststeuersätze und Anfangs-
beträge der oberen Proportionalzone der in den Jah-
ren 1998 bis 2005 geltenden Einkom mensteuertarife 
zusammengestellt.

Seit 1998 ist der Grundfreibetrag um 1342 Euro auf 
7664 Euro gestiegen. Das entspricht einer Steigerung 
des steuerunbelasteten Einkommens um mehr als 
20%. Gleichzeitig wurde der Tarifverlauf abgesenkt: 
Der Eingangssteuersatz ging von 25,9% um mehr als 
zwei Fünftel auf 15% zurück. Der Höchststeuersatz 
ging von 53% um gut ein Fünftel auf 42% zurück. 
Durch diese Änderungen der Eckwerte des Tarifs wur-
de auch stets der Abzugsbetrag im vierten Abschnitt 
der Tarifformel und damit die Höhe des maximalen 
Splittingeffekts verändert. Es bestehen dabei folgende 
Zusammenhänge:

• Ein höherer Grundfreibetrag führt zu einem höheren 
Abzugsbetrag und damit zu einem größeren Splitting-
effekt.

• Ein niedrigerer Eingangssteuersatz führt ebenso zu 
einem höheren Abzugsbetrag und damit zu einem 
größeren Splittingeffekt.

• Ein niedrigerer Höchststeuersatz führt zu einem 
niedrigeren Abzugsbetrag und damit zu einem klei-
neren Splittingeffekt.

• Ein Vorziehen des Beginns der oberen Proportional-
zone führt zu einem niedrigeren Abzugsbetrag und 
damit zu einem kleineren Splittingeffekt.

Entwicklung des Splittingeffekts

Da durch die jüngsten Steuersenkungsstufen so-
wohl der Grundfreibetrag erhöht, die Steuersätze 
gesenkt als auch der Beginn der oberen Proportio-
nalzone vorgezogen wurden, überlagern sich gegen-
sätzliche Wirkungen auf den Splittingeffekt. Insgesamt 
überwogen jedoch die Einfl ussgrößen Senkung des 
Höchststeuersatzes und Vorziehen des Beginns der 
oberen Proportionalzone deutlich. Laut Tabelle 2 ist 
der maximale Splittingeffekt von 11 679 Euro im Jahr 
1998 um ein Drittel auf 7914 Euro zurückgegangen. 

Der maximale Splittingeffekt kann durch eine Ver-
minderung der Spreizung zwischen Eingangs- und 
Höchststeuersatz weiter reduziert werden. Jedoch 
würde jede Bestrebung, den Abstand zwischen Ein-
gangs- und Höchststeuersatz zu vergrößern – etwa 
durch eine Anhebung des Höchststeuersatzes –, mit 
einer Erhöhung des Splittingeffekts einhergehen. In 
vielen wohlgemeinten Vorschlägen für ein „gerechte-
res“ Steuersystem besteht ein Widerspruch zwischen 
der Ablehnung des Ehegattensplitting und der gleich-
zeitig geforderten Höchst steuersatzanhebung, die zur 
Vergrößerung des Splittingeffekts führt10.

Veranlagungs-
zeitraum

Grund�
freibetrag

Eingangs�
steuersatz

Höchst�
steuersatz

Beginn der
oberen Proportio-

nalzone

maximaler 
Splittingeffekt

Effekt des zweiten
Grundfreibetrags

Anteil des zweiten Grund-
freibetrags am maximalen 

Splittingeffekt

Jahr Euro % % Euro Euro Euro %

1998 6 322 25,9 53,0 61 377 11 679 3 351 28,7    

1999 6 681 23,9 53,0 61 377 11 701 3 541 30,3    

2000 6 902 22,9 51,0 58 643 10 520 3 520 33,5    

2001 7 206 19,9 48,5 54 999 9 867 3 495 35,4    

2002/03 7 235 19,9 48,5 55 008 9 872 3 509 35,5    

2004 7 664 16,0 45,0 52 152 8 845 3 449 39,0    

2005 7 664 15,0 42,0 52 152 7 914 3 219 40,7    

Veränderung
seit 1998 
absolut

+ 1342 Euro - 10,9 Punkte - 11,0 Punkte - 9225 Euro - 3765 Euro - 132 Euro + 12,0 Punkte

Veränderung
seit 1998 in % + 21,2 - 42,1 - 20,8 - 15,0 - 32,2 - 3,9 + 41,8 

Tabelle 2
Eckwerte der Einkommensteuertarife und maximaler Splittingeffekt 1998 bis 2005
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Eine völlige Aufhebung der Spreizung der Steuer-
sätze ist im Tarifmodell der Flat Tax11 angelegt. Wenn 
die effektive Steuerbelastung über einen Proportional-
steuersatz festgestellt wird, reduziert sich der Split-
tingeffekt auf die Verdoppelung des Grundfreibetrags 
bei Alleinverdiener-Ehepaaren. Ein so angelegter Tarif 
könnte auch die Ehegattenbesteuerung wesentlich 
vereinfachen und die Lohnsteuerklassen in der heuti-
gen Form überfl üssig machen12.

Dominanz des Grundfreibetrags im Splittingeffekt

Aber auch im geltenden Tarif mit ansteigenden 
Grenzsteuersätzen wird der Splittingeffekt bei Allein-
verdiener-Ehepaaren maßgeblich davon bestimmt, 
dass in der Splittingtabelle ein zweiter Grundfreibetrag 
zur Anwendung kommt. Der zweite Grundfreibetrag 
sorgt dafür, dass weitere 7664 Euro des gemeinsamen 
Einkommens steuerunbelastet bleiben; in der Split-
tingtabelle 2005 beginnt die Steuerbelastung daher 
erst über dem Einkommen von 15 328 Euro.

Vom im Tarif 2005 angelegten maximalen Splitting-
effekt von 7914 Euro resultieren 3219 Euro aus der 
doppelten Gewährung des Grundfreibetrags. Das 
ergibt sich aus der Überlegung, dass ohne den zwei-
ten Grundfreibetrag dieser Ein kommensbetrag in der 
oberen Proportionalzone vom Höchststeuersatz 42% 
erfasst würde (7664 Euro * 42% = 3219 Euro). Der 
steuerreduzierende Effekt des zweiten Grundfreibe-
trags hat demnach einen Anteil von 40,7% am maxi-
malen Splittingeffekt.

Auch die Entwicklung des Grundfreibetragsanteils 
am maximalen Splittingeffekt in den Jahren 1998 bis 
2005 wird in der Tabelle 2 nachgewiesen. Durch die 
mehrfache Erhöhung des Grundfreibetrags wurde 
dessen Anteil am Splittingeffekt im Zeitablauf deutlich 
vergrößert. 

Noch stärkere Grundfreibetragswirkung 
bei kleineren Einkommen

Der aus der Verdoppelung des Grundfreibetrags re-
sultierende Anteil am Splittingeffekt fällt bei kleineren 
Alleinverdienereinkommen noch wesentlich größer 
aus. Im Beispiel eines Alleinverdieners mit einem Ein-
kommen von 60 000 Euro wird der aus dem Grundfrei-
betrag resultierende Splittingeffekt berechnet, indem 
vom Einkommen der zweite Grundfreibetrag abge-
zogen (60 000 Euro - 7664 Euro = 52 336 Euro) und 
darauf die Steuer nach der Grundtabelle berechnet 
wird. Sie beträgt 14 067 Euro (Tarif 2005). Auf den un-
geminderten Betrag von 60 000 Euro ergibt sich nach 
der Grundtabelle jedoch eine Steuer von 17 286 Eu-
ro. Folglich ent steht durch den Abzug des zweiten 
Grundfrei betrags vom zu versteuernden Einkommen 
eine Steuerreduzierung von 3219 Euro. Das entspricht 
einem Anteil von 56,8% am vollen Splittingeffekt von 
5672 Euro eines sich auf 60 000 Euro belaufenden 
Alleinverdienereinkommens. 

In der Tabelle 3 sind für verschiedene Einkom-
menshöhen von Alleinverdiener-Ehen die Anteile des 
Grundfreibetrags am Splittingeffekt dargestellt. Deut-
lich wird, dass der relative Grundfreibetragseffekt um-
so größer ausfällt, je kleiner das Einkommen ist. Bei ei-
nem Einkommen von z.B. 30 000 Euro entfallen schon 
84,7% auf die doppelte Grundfreibetrags wirkung.

In der Gesamtheit aller Steuerpfl ichtigen waren im 
Jahr 2003 laut der mikroanalytischen Studie des DIW 
59% des gesamten Splittingeffekts auf die Wirksam-
keit des verdoppelten Grundfreibetrags zurückzufüh-
ren. Nur ein Anteil von 41% entfi el auf die gemilderte 
Progression in der Splittingtabelle13. 

Zu ver-
steuerndes
Einkommen 

Splittingeffekt bei Allein-
verdienern als Differenz 
zwischen Grund- und 

Splittingtabelle

Effekt des 
zweiten

Grundfrei�
betrags

Anteil des 
zweiten

Grundfreibetrags
am Splittingeffekt

Euro Euro Euro %

7 664 0 0

10 000 398 398 100,0

20 000 2 054 1 957 95,3

30 000 2 723 2 307 84,7

40 000 3 523 2 659 75,5

50 000 4 554 3 009 66,1

60 000 5 672 3 219 56,8

70 000 6 570 3 219 49,0

80 000 7 240 3 219 44,5

90 000 7 682 3 219 41,9

100 000 7 894 3 219 40,8

110 000 7 914 3 219 40,7

120 000 7 914 3 219  40,7

130 000 7 914 3 219  40,7

140 000 7 914 3 219  40,7

150 000 7 914 3 219 40,7

Tabelle 3
Anteil des Grundfreibetrags am Splittingeffekt in 

Alleinverdienerfällen (Tarif 2005)

10 Beispielhaft wird das „Konzept für eine Solidarische Einfachsteuer“ 
von Attac in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften IG Metall und 
Verdi aus dem Jahr 2004 genannt.

11 Siehe auch: „Flat Tax oder Duale Einkommensteuer? Zwei Entwürfe 
zur Reform der deutschen Einkommensbesteuerung“, Gutachten des 
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen, 
BMF-Schriftenreihe Band 76, Berlin, Juli 2004.

12 Ein Flat-Tax-Tarif weist durch den Grundfreibetrag eine indirekt 
erzeugte Progression auf. Durch die seit Jahren erfolgende sukzes-
sive Erhöhung des Grundfreibetrags zur Abdeckung des sozialhilfe-
rechtlichen Existenzminimums wird inzwischen auch im geltenden 
Tarif der Löwenanteil der Progression indirekt erzeugt.
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Seit 2003 ist jedoch das Gewicht des Grundfrei-
betrags durch seine Erhöhung auf 7664 Euro noch 
weiter gestiegen (vgl. Tabelle 2). Der auf der Grundfrei-
betragsverdoppelung basierende Splittingeffekt hat 
daher im Jahr 2005 einen Anteil von rund zwei Dritteln 
am gesamten Splittingeffekt erhalten. Nur ein Drittel 
des real wirksamen Splittingeffekts entfällt somit auf 
den geringeren Anstieg der Grenzsteuersätze in der 
Splittingtabelle.

Bei Doppelverdienern mit einem zweiten Einkom-
men über 7664 Euro bleibt der Splittingeffekt durch 
den zweiten Grundfreibetrag völlig aus, weil kein 
Einkommen des höher verdienenden Partners in den 
Grundfreibetragsabschnitt des anderen Partners über-
tragen werden kann. Der nicht vorhandene Grundfrei-
betragseffekt bei Doppelverdienern erklärt, warum 
dort der Splittingeffekt so deutlich niedriger als bei 
Alleinverdienern ausfällt (vgl. Abbildung 2).

Resümee 

Wie einleitend dargelegt wurde, ist die Zusammen-
veranlagung das konstitutive Element der Ehegat-
tenbesteuerung. Danach drückt sich die steuerliche 
Leistungsfähigkeit eines Ehepaares in der Summe 
des gemeinsam zu versteuernden Einkommens aus. 
Die vom Grundgesetz und von der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts geforderte Gleich-
wertigkeit von Familien- und Erwerbsarbeit wird mit 
der Zusammenveranlagung wirksam umgesetzt. Unter 
diesem Regime kommt es für die Steuerbelastung nur 
auf die Höhe des gemeinsamen Einkommens an, nicht 
aber darauf, welchen Beitrag der einzelne Ehegatte 
zum gemeinsamen Einkommen leistet. Nur dann sind 
die Ehegatten wirklich frei, die Familien- und Erwerbs-
arbeit nach eigenem Ermessen untereinander aufzu-
teilen, ohne dass die Aufteilung eine Auswirkung auf 
die Gesamtsteuerbelastung des Ehepaares hat.

Unter dieser gegebenen Notwendigkeit der Zu-
sammenveranlagung wird aufgrund der Pro gression 
im Einkommensteuertarif das Splitting-Verfahren zur 
Vermeidung einer ungerecht fertigt hohen Steuerbelas-
tung erforderlich. Das Splitting-Verfahren ist insofern 
eine Folge der Zusammenveranlagung: Wenn die Ein-
künfte zweier Personen zusammengerechnet werden, 
muss vor Anwendung des Tarifs eine Aufteilung in zwei 
Hälften erfolgen. Bei einem progressiven Einkommen-

steuertarif führt jede Missachtung dieser Regel zu ei-
nem systematischen Fehler, der von den Betroffenen 
als ungerechtfertigte und übermäßige Steuerbelas-
tung wahrgenommen würde. Die Zusammenveranla-
gung wird daher nur durch das Splitting-Verfahren zu 
einer akzeptablen Veranlagungsform. 

Dessen ungeachtet wird immer wieder vorge-
schlagen, den Splittingeffekt einzuschränken. Ein 
häufi g genannter Vorschlag sieht vor, die Einkommens-
übertragung auf den weniger oder nicht verdienenden 
Partner zu begrenzen. Die Untergrenze einer solchen 
Maßnahme dürfte der Grundfreibetrag in Höhe von 
gegenwärtig 7664 Euro sein. Da dieser Betrag jedoch 
bereits zwei Drittel des gesamten Splittingeffekts 
determiniert, wären die erzielbaren Steuermehr-
einnahmen entsprechend gering. Solche Vorschläge 
führen allerdings stets zu dem Ergebnis, dass in 
bestimmten Fällen trotz eines übereinstimmenden 
Gesamteinkommens von Ehegatten die Steuerlast 
je nach dem Aufteilungsverhältnis der Einkünfte un-
terschiedlich hoch ausfallen würde. Dies wäre ein 
Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz in Art. 3 
GG, so dass diese Vorschläge schon allein aus recht-
lichen Gründen keine Chance auf Realisierung haben 
dürften14. Daneben sprechen praktische Erwägungen 
gegen Vorschläge, den Übertragungsbetrag zu be-
grenzen, denn sie machen komplizierte und streit-
anfällige Zuordnungen der gemeinsamen Einkünfte 
auf die Ehepartner notwendig. Zudem würden die 
Steuerpfl ichtigen ihre Einkünfte so aufteilen, dass die 
Einkommensdifferenz minimiert wird. Dies gelingt den 
Beziehern von Kapitaleinkommen oder Vermietungs- 
und Verpachtungs einkünften relativ leicht. Verfügt ein 
Ehepaar ausschließlich über Arbeitnehmereinkünfte, 
bestehen keine Gestaltungsmöglich keiten, so dass 
Arbeitnehmer durch eine solche Splittingeinschrän-
kung strukturell benachteiligt wären.

Als Fazit bleibt die Erkenntnis: Die gegebenen 
verfassungsrechtlichen Maßstäbe werden durch die 
Zusammenveranlagung von Ehegatten in Kombination 
mit dem Splitting-Verfahren erfüllt. Da jedes andere 
Verfahren zu vergleichbaren steuerlichen Belastungs-
ergebnissen führen müsste, sind die Spielräume für 
Änderungen bei der Ehegattenbesteuerung wohl sehr 
eng.

14 Ein ebenso genannter Vorschlag bezieht sich auf die Änderung des 
„Splittingfaktors“. Danach soll für ein gegebenes Einkommen der 
Ehegatten statt der Division durch „2“ (zur zweifachen Besteuerung 
der Hälfte des Gesamteinkommens) z.B. nur durch „1,8“ („Splitting-
faktor 1,8“) dividiert werden. Ein solches Verfahren führt fast immer 
zu dem Ergebnis, dass eine Einzelveranlagung zu einer geringeren 
Steuerlast führt. Die Zusammenveranlagung würde so stets diskrimi-
nierend wirken.

13 Vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): Untersu-
chung zu den Wirkungen der gegenwärtigen Ehegattenbesteuerung 
auf Grundlage von fortgeschriebenen Einzeldaten der Einkommen-
steuerstatistik, Projektbericht 2 zur Forschungskooperation „Mikro-
simulation“ mit dem Bundesministerium der Finanzen, Berlin, Januar 
2003, S. 35 ff.


